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Auffällige und originelle, damit
auch effektivere Werbung er-

reicht oder überschreitet mitunter  die
Grenzen des lauteren Wettbewerbes,
insbesondere wenn Mitbewerber da-
bei mittelbar oder unmittelbar einbe-
zogen werden. Solche Werbungen
sind daher auch eher geneigt, Gegen-
stand gerichtlicher Auseinanderset-
zungen zu sein, wie etwa auch jene
bekannte Werbeankündigung, wel-
che erst vor kurzem die Gerichte be-
schäftigte.

„Vergleichen Sie das doch 
mal mit Ihrer Rechnung …“

Darin wurde crossmedial ein speziel-
les Tarif-Modell eines Telekom-An-
bieters beworben. Sinngemäß ging es
darum, dass ein Kunde eines Konkur-
renten seine Gesprächsminuten ein-
fach durch 10 teilen möge und dann
schon wisse, was dies bei dem bewor-
benen Produkt des Unternehmens
kosten würde, denn es gäbe keine
Grundgebühr, wobei auch gleich das
Ergebnis dieser einfachen Rechenope-
ration  in deutlicher Form bekannt ge-
geben wurde.  Weniger deutlich wur-
de auf die Internetadresse des Unter-
nehmens für „weitere Infos“ hinge-
wiesen.

Diese Werbeaussage konnte vom
angesprochenen Kundenkreis nur so
verstanden werden, dass beim be-

worbenen Tarifmodell keine Grund-
gebühr anfiel, daher ausschließlich
die Dauer der Gesprächsminuten ver-
rechnet wurden, nämlich Gesprächs-
minuten dividiert durch 10, woraus
sich auch der zu zahlende Entgeltbe-
trag in Euro errechnen sollte.

Wesentlich dabei ist aber, dass bei
diesem Tarifmodell eine sogenannte
„60/30“-Taktung zur Anwendung
gelangte. Das bedeutet, dass sämtli-
che aktiven Telefongespräche mit ei-
ner Dauer von weniger als eine Minu-
te zunächst auf eine volle Minute auf-
gerundet werden, ehe sie abgerechnet
werden. Ab Beginn der zweiten Ge-
sprächsminute wurde nach 30-Sekun-
den-Intervallen abgerechnet.

Schon allein wegen der unterschied-
lichen Intervall-Abrechnung der ein-
zelnen Telekom-Anbieter war jener,
der beanstandeten Werbeankündi-
gung zugrunde gelegte, Vergleich der
einzelnen Telefonrechnungen anderer
Anbieter jedenfalls ohne weiteres nicht
zulässig. Die in der beanstandeten
Werbeaussage suggerierte generelle
Günstigkeit beruhte daher auf einer
irreführenden Angabe des Unterneh-
mens über geschäftliche Verhältnisse.
Dies ist rechtswidrig im Sinne des  § 2
des Gesetzes gegen den unlauteren
Wettbewerb (UWG). 

Auffälliger Hinweis erforderlich

Mit einstweiliger Verfügung des
Handelsgerichtes Wien wurde dem
Unternehmen verboten, die bean-
standete Ankündigung (schlichte
Division der Gesprächsminuten
durch den Faktor 10) im geschäft-
lichen Verkehr zu Zwecken des
Wettbewerbes zu verwenden, wenn
(sinngemäß) nicht in gleich auffälli-
ger Weise auf die Taktung „60/30“
hingewiesen wird.

Das Unternehmen hat darauf hin
die beanstandete Werbung adaptiert.
In den Werbeankündigungen wird

das Rechenbeispiel nicht mehr ver-
wendet, sodass die Frage, ob der Hin-
weis „Taktung 60/30“ in ausreichend
auffälliger Form ergänzt wurde, nicht
mehr überprüft werden muss.

Ein bloßer – noch dazu erheblich
weniger auffälliger – Hinweis darauf,
dass weitere Infos unter einer Internet-
adresse abrufbar seien, vermag die
Irreführungseignung nicht zu beseiti-
gen. Der angesprochene Kundenkreis
muss nämlich nicht damit rechnen,
dass die in der Werbeankündigung
allerdings auffällig suggerierte allge-
meine Günstigkeit bzw. Rechenopera-
tion im Vergleich mit Abrechnungen
der Konkurrenzunternehmen nur un-
ter bestimmten Bedingungen zuträfe. 

Mitunter wird versucht, eine an-
gebliche Besonderheit eines bestimm-
ten Mediums, etwa des Hörfunks, als
Begründung vorzuschieben, um ge-
ringere Anforderungen bei Beurtei-
lung der Irreführungseignung einer
Werbeeinschaltung anlegen zu kön-
nen. Dem ist entgegen zu halten, dass
das Gesetz gegen den unlauteren
Wettbewerb nicht einzelne Medien
unterschiedlich behandelt, sondern
allein auf den Inhalt (Aussage) der
Ankündigung abstellt. Allfällige Be-
sonderheiten des Mediums erfordern
daher eine besondere  (geänderte)
Werbung, nicht hingegen eine diffe-
renzierte Beurteilung ihres Inhaltes.

Dass eine Werbeankündigung
selbstverständlich nicht alle mög-
lichen Fragen der angesprochenen
Verkehrskreise beantworten muss,
hat schon der Oberste Gerichtshof zu-
treffend ausgesprochen. Davon war
die gegenständlich beanstandete
Werbeangabe jedoch noch erheblich
entfernt. ■
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